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Sehr geehrter Herr Semsrott, 

mit E-Mail vom 20. Mai 2018 bitten Sie auf Grundlage des Informationsfreiheitsge- 

setzes (IFG) um sämtliche Informationen, die dem BMI in Bezug auf das Schiff "lu- 

venta" der Organisation "Jugend Rettet" und der Festsetzung desselben vorliegen. 

Mit Ihrem Antrag haben Sie darum gebeten, über eventuell zu erhebende Gebühren 

vorab informiert zu werden. 

Nach § 10 Informationsfreiheitsgesetz werden für individuell zurechenbare öffentliche 

Leistungen nach dem IFG Gebühren nach Maßgabe der Verordnung über die Ge- 

bühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz (Informationsgebühren- 

verordnung - IFGGebV) vom 02.01.2006 erhoben. Grundsätzlich gebührenfrei ist die 

Erteilung einfacher Auskünfte bzw. die Ablehnung eines Antrages. Für Anfragen, de- 

ren Bearbeitung länger als 30 Minuten dauert, können je nach Arbeitsaufwand Ge- 

bühren zwischen 15,- Euro und 500,- Euro erhoben werden. Die tatsächliche Höhe 

der Gebühr errechnet sich aus dem für die Bearbeitung notwendigen Personal-, 

Sach- und Zeitaufwand. In welcher Höhe Gebühren und Auslagen im vorliegenden 

Fall tatsächlich anfallen werden, vermag ich noch nicht abschließend festzustellen, 

da ich den Verwaltungsaufwand erst im Rahmen der Bearbeitung Ihres Antrags fest- 
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stellen kann. Es wird jedoch aufgrund des Rechercheaufwandes mit Gebühren am
oberen Rand des Gebührenrahmens gerechnet.

Ich bitte um Ihr Verständnis dafür, dass ich nach § 10 IFG gehalten bin, Gebühren zu
erheben und bitte um Mitteilung, ob Sie Ihren Antrag aufrechterhalten. Bis zu Ihrer
Rückmeldung wird die Bearbeitung Ihres Antrages ausgesetzt. Erst im Rahmen der
weiteren Bearbeitung wäre dann zu prüfen, ob und in welchem Umfang Ihrem Anlie-
gen tatsächlich entsprochen werden kann. Aus diesem Grund bitte ich, diese Mittei-
lung ausdrücklich nicht als Zusage dahingehend zu verstehen, dass Ihnen im weite-
ren Verlauf des Verfahrens im beantragten Umfang Zugang zu amtlichen Informatio-
nen gewährt wird.

Sollte mir bis zum 08. Juni 2018 eine Antwort von Ihnen vorliegen, gehe ich davon
aus, dass eine weitere Bearbeitung nicht gewünscht ist.

Mit freundlichen Grüßen

███


